
 

Kreisblatt 
 

Amtsblatt des Kreises Lippe  
und seiner Städte und Gemeinden 
 
 

Nr. 70 – 10. Dezember 2015 
Teil 1 

 

Inhalt 
Kreis Lippe 

525 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gegen Frau Maria-
Narcisa Stanciu 

526 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfügung gegen Frau Maria-
Narcisa Stanciu 

527 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gegen Herrn Vasile-
Ovidiu Oita 

528 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfügung gegen Herrn Vasile-
Ovidiu Oita 

 
Stadt Bad Salzuflen 

529 Erneute Bekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen 
530 Bekanntmachung der Einziehung eines Teilstücks der Röntgenstraße 

in Bad Salzuflen 
531 Allgemeinverfügung 
532 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 0213V „Wohnanlage Held-

manstraße“, Ortsteil Schötmar 
- Aufstellungsbeschluss 
- Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

533 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0710 „Lockhauserheide“, Orts-
teil Lockhausen  
- Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung 
- Beschluss der öffentlichen Auslegung 

 
Stadt Detmold 

534 Aufstellung des Bebauungsplanes 
535 Aufstellung der Außenbereichssatzung  
536 Offenlegung des Entwurfs des Bebauungsplanes 
537 Satzung zur Änderung der Satzung zur Fortführung der „Satzung zur 

Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten Ab-
wasserleitungen gemäß § 61 a Abs. 3 bis 7 LWG NRW in dem Bereich 
03 der Stadt Detmold vom 16.12.2010“ für die Zustands- und Funkti-
onsprüfung bei privaten Abwasserleitungen gemäß § 53 Abs. 1 e Satz 
2 LWG NRW vom 16.07.2014“ vom 02.12.2015 

538 2. Änderungssatzung zur „Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) in der Stadt Detmold vom 22.12.2011“ vom 
02.12.2015 

539 2. Änderungs-Satzung zur „Satzung für die Benutzung von Einrichtun-
gen des Krankentransportes und des Rettungsdienstes der Stadt 
Detmold und über die Erhebung von Gebühren vom 19.12.2008“ vom 
02.12.2015 

540 2. Änderungssatzung zur „Gebührensatzung für die Abfallentsorgung 
in der Stadt Detmold vom 15.07.2009“ vom 02.12.2015 

 
 

Gemeinde Extertal 

541 Bebauungsplan Nr. 07/02 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für 
das Gebiet „Blumenland“; 

542 Bebauungsplan Nr. 07/02  der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für 
das Gebiet „Blumenland“; 

543 Bebauungsplan Nr. 07/03 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für 
das Gebiet „Hinter der Schule“; 

544 Bebauungsplan Nr. 07/03  der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für 
das Gebiet „Hinter der Schule“; 

545 Bebauungsplan Nr. 01/03 der Gemeinde Extertal, OT Almena, für das 
Gebiet „Noltingsches Gelände“; 

546 Bebauungsplan Nr. 01/03  der Gemeinde Extertal, OT Almena, für das 
Gebiet „Noltingsches Gelände“; 

547 Bebauungsplan Nr. 07/01 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für 
das Gebiet „Schiefer Brink“; 

548 Bebauungsplan Nr. 07/01  der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für 
das Gebiet „Schiefer Brink“; 

549 Bebauungsplan Nr. 03/09 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für 
das Gebiet „Westlich der Waldstraße“; 

550 Bebauungsplan Nr. 03/09  der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für 
das Gebiet „Westlich der Waldstraße“; 

551 Bebauungsplan Nr. 03/05 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für 
das Gebiet „Ortskern Bösingfeld“; 

552 Bebauungsplan Nr. 03/05 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für 
das Gebiet „Ortskern Bösingfeld“; 

553 43. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Extertal,OT 
Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanlage-Königsgrund“ 

554 Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal OT Laßbruch, für das 
Gebiet „Biogasanlage Königsgrund“ 

555 Bebauungsplan Nr. 09/02 der Gemeinde Extertal, OT Nalhof, für das 
Gebiet „Brakenberg“ / 44. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Parallelverfahren;  

556 Bebauungsplan Nr. 02/02 der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für 
das Gebiet „Ortskern Linderbruch“; 

557 Härtebereiche des von der Gemeinde Extertal abgegebenen Trink-
wassers 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



920 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

Kreis Lippe 
 
525 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Frau Maria-Narcisa Stanciu 
 

Bekanntmachung 
 
Gegen  
Frau Maria-Narcisa Stanciu  
 
wird hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-11/15 
ein Bußgeldbescheid erlassen. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da die Emp-
fängerin unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann die Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 27.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
 
 
 
526 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Frau Maria-Narcisa Stanciu 
 

Bekanntmachung 
 
Gegen  
Frau Maria-Narcisa Stanciu 
 
ergeht hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-
11/15-UV eine Ordnungsverfügung. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
die Empfängerin unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
Den Bescheid kann die Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 

Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 27.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
 
 
 
527 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Vasile-Ovidiu Oita 
 

Bekanntmachung 
 

Gegen  
Herrn Vasile-Ovidiu Oita 
 
wird hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-10/15 
ein Bußgeldbescheid erlassen. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 27.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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528 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Vasile-Ovidiu Oita 
 

Bekanntmachung 
 
Gegen  
Herrn Vasile-Ovidiu Oita 
 
ergeht hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-
10/15-UV eine Ordnungsverfügung. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 27.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
529 Erneute Bekanntmachung der Stadt Bad Salzu-

flen 
 
Bebauungsplanes Nr. 0250 V „Wohnbebauung Walhal-
la“,  
Ortsteil Schötmar 
- Behandlung der vorgebrachten Stellungnahmen 
- Beschluss der vereinfachten Änderung des Planent-
wurfs 
- Satzungsbeschluss  
 

Beschluss des Rates der Stadt Bad Salzuflen vom 
04.03.2015 

 
1. Über die während der frühzeitigen Behörden- und Öf-
fentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 0250 V "Wohnbebauung 
Walhalla", Ortsteil Schötmar vorgebrachten Stellungnah-
men wird vom Rat der Stadt gemäß den  
enthaltenen Beschlussvorschlägen abschließend entschie-
den. 
Über die während der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteili-
gung vorgebrachten Stellungnahmen wird gemäß den ent-
haltenen Beschlussvorschlägen entschieden. 
 
2. Die vereinfachte Änderung des Planentwurfs nach der 
öffentlichen Auslegung wird gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 
Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
3. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 0250 V 
"Wohnbebauung Walhalla", Ortsteil Schötmar, in der Fas-
sung vom 16.02.2015 wird gemäß §§ 2 und 10 BauGB und 
der §§ 7 und 41 Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) als Satzung beschlossen. Die 
zugehörige Begründung einschließlich Umweltbericht in der 
Fassung vom 06.02.2015 werden ebenfalls beschlossen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 BauGB wird der vorstehende Sat-
zungsbeschluss hiermit rückwirkend  zum 11.05.2015 öf-
fentlich bekannt gemacht.  
 
Lage und Umfang des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 0250 V  
„Wohnbebauung Walhalla“, Ortsteil Schötmar sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Planausschnitt 
ersichtlich. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 0250 V  
„Wohnbebauung Walhalla“, Ortsteil Schötmar rückwirkend 
in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 0250 V „Wohnbebauung Walhalla“, 
Ortsteil Schötmar  
wird mit der Begründung einschließlich Umweltbericht und 
der zusammenfassenden  
Erklärung gemäß § 10 Abs. 3 S. 2 BauGB im Fachdienst 
Stadtplanung und Umwelt im Rathaus der Stadt Bad 
Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 19, 6. Obergeschoss, 
Zimmer 6.2, während der allgemeinen Dienststunden auf 
Dauer zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

 
Hinweise 

 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 BauGB 
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und 
 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,  

 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Stadt Bad Salzuflen geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind.  

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 
BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. Der 
Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Entschädi-
gung schriftlich bei der Stadt Bad Salzuflen beantragt. 

 
3. Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW kann die Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung gegen eine Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Bad Salzuflen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Stadt Bad Salzuflen, den 17.11.2015 
Der Bürgermeister 
 
 
Thomas 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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530 Bekanntmachung der Einziehung eines Teil-

stücks der Röntgenstraße in Bad Salzuflen 
 
Ein Teilstück der Röntgenstraße (Teilfläche des Flurstücks 
615 , Flur 8 der Gemarkung Lockhausen) wird nicht mehr 
als öffentliche Verkehrsfläche benötigt. Da die angrenzen-
den Grundstücke anderweitig erschlossen sind, hat dieses 
Straßenteilstück keine Erschließungsfunktion mehr. Man-
gels eines öffentlichen Verkehrsbedürfnisses ist es daher 
nicht mehr erforderlich, dass diese Straßenteilfläche für 
den Gemeingebrauch zur Verfügung steht.  
 
Die Absicht der Einziehung ist am 27.07.2015 durch Veröf-
fentlichung im Kreisblatt Lippe Nr. 41 und außerdem durch 
Aushang an der amtlichen Bekanntmachungstafel in der 
Zeit vom 30.07.2015 bis 13.08.2015 bekannt gemacht wor-
den. Gleichzeitig zum Aushang erfolgte die Veröffentli-
chung im Internet. Einwendungen gegen die beabsichtigte 
Einziehung wurden nicht erhoben. 
 
Das oben beschriebene Teilstück der „Röntgenstraße“ wird 
daher hiermit eingezogen. 
 
Die Einziehung erstreckt sich auf den im anliegenden La-
geplan schraffierten Bereich. 
Planunterlagen, aus denen die Lage des einzuziehenden 
Teilstücks der Straße ersichtlich ist, können außerdem im 
Rathaus der Stadt Bad Salzuflen, Fachdienst Tiefbau 
(Zimmer 4.3; Öffnungszeiten: Mo – Mi: 8.00 – 16.00 Uhr, 
Do: 8.00 – 17.30 Uhr, Fr: 8.00 – 12.00 Uhr), eingesehen 
werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen die Einziehung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Minden, Kö-
nigswall 8, 32423 Minden, erhoben werden. Die Klage 
kann schriftlich, mündlich zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr –ERVOO VG/FG – vom 07.11.2012 erho-
ben werden. 
 
Bad Salzuflen, den 16.11.2015 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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531 Allgemeinverfügung 
 

Anordnung eines Abbrennverbotes für Feuerwerkskörper 
am 31.12.2015 und 01.01.2016 

 
Aufgrund des § 24 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Januar 1991 (BGBl I S.169), zuletzt geändert 
durch Artikel 20 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl I S. 
2749) wird von der Stadt Bad Salzuflen als örtliche Ord-
nungsbehörde angeordnet, dass am 31.12.2015 und 
01.01.2016 auf dem Vorplatz vor dem Gebäude der Kur-
verwaltung begrenzt durch die Parkstraße und die Bleich-
straße Feuerwerkskörper nicht abgebrannt werden dürfen. 
Die genauen Flächen sind in der dieser Allgemeinverfü-
gung beiliegenden Anlage zu entnehmen. 
 
Die Stadt ist gem. § 1 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes- und 
technischen Gefahrenschutzes (ZustVO ArbtG) vom 27. 
November 2012 (GV. NRW 2012, S. 622) in Verbindung 
mit 7.2.1 Nr. 1 der Anlage 2 für den Erlass der Verfügung 
zuständig. 
 
Durch diese Maßnahme sollen die Zuschauer des Silves-
terfeuerwerkes vor den Gefahren, die von privat gezünde-
ten Feuerwerkskörpern in einer Menschenansammlung 
ausgehen, geschützt werden. Sie dient als Handlungs-
grundlage, um die notwendigen Maßnahmen gegen Besu-
cher vornehmen zu können, die durch den Gebrauch pyro-
technischer Gegenstände die Gesundheit anderer gefähr-
den. 
 
Im Interesse einer effektiven Gefahrenabwehr wird hiermit 
die sofortige Vollziehung gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VWGO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt 
geändert durch des Gesetz vom 20 Oktober 2015  (BGBl. I. 
S. 1722) angeordnet. Durch den Gebrauch der Feuer-
werkskörper entsteht eine Gefahr für Leben und Gesund-
heit der anderen Besucher. Die Art der Verletzungen, die 
durch den Kontakt mit den Feuerwerkskörpern entstehen 
können, macht eine umgehende Beseitigung der Gefahr 
notwendig. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie vor dem Verwaltungs-
gericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden, binnen eines 
Monats nach Zustellung des Verwaltungsaktes schriftlich 
oder zur Niederschrift Klage erheben. Die Klage kann auch 
in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über 
den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge-
richten und den Finanzgerichten  im Land Nordrhein-
Westfalen – ERVVO  VG/FG – vom 07.11.2012 (GV. NRW. 
S. 548) eingereicht werden. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Falls die Frist 
durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten 
versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden 
Ihnen zugerechnet werden. 
 
 
 
 

 
Hinweis der Verwaltung:  
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das einer 
Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abge-
schafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfeh-
len wir Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit 
uns in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können so 
etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage si-
cher behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat wird 
durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch 
jedoch nicht verlängert. 
Die in der Rechtsbehelfsbelehrung genannte Möglichkeit 
der Klageerhebung „in elektronischer Form“ bedeutet nicht 
per E-Mail! Eine Klageerhebung per E-Mail ist beim Ver-
waltungsgericht Minden nach wie vor nicht zulässig. Zuläs-
sig ist nur eine Kommunikation über den elektronischen 
Gerichtsbriefkasten mittels spezieller Zugangs- und Über-
tragungssoftware. 
 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Auf Antrag kann das zuständige Gericht der Hauptsache, 
das Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Min-
den, die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise wieder 
herstellen.  
 
Bad Salzuflen, 23.11.2015 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Roland Thomas 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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532 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 0213V 

„Wohnanlage Heldmanstraße“,  
 Ortsteil Schötmar 
 - Aufstellungsbeschluss 
 - Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Beschlüsse des Planungs– und Stadtentwicklungs-
ausschusses vom 01.12.2015 
 
1. Aufstellungsbeschluss 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 0213V „Wohnanlage Heldmanstraße ", Ortsteil Schöt-
mar wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)  in 
Verbindung mit § 12 BauGB beschlossen. 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
wird im beschleunigten Ver- fahren nach den Regelungen 
des §13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
gemäß §2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.   
Der Geltungbereich geht aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Übersichtsplan hervor. 
 
2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB wird in einfacher Form – Planaushang für die Dau-
er von sechs Wochen – beschlossen. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, über 
sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen und über die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich unterrichtet. Die Öffentlichkeit kann sich 
über die Planung informieren und sich hierzu äußern. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
 

18.12.2015 bis 29.01.2016 
 
während der Öffnungszeiten 
 
Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoss (Flur), durchgeführt. 
Zusätzlich kann der Bebauungsplanentwurf unter  
www.stadt-bad-salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet 
eingesehen werden. Dort kann auch eine Stellungnahme 
abgegeben werden. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 01.12.2015 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 929 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



930 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
533 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0710 

„Lockhauserheide“, Ortsteil Lockhausen  
 - Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung 
 - Beschluss der öffentlichen Auslegung 
 
Beschluss des Planungs- und Stadtentwicklungsaus-
schusses vom 01.12.2015 
 
1. Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
Die während der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange werden zur Kenntnis 
genommen. Deren Berücksichtigung bzw. Aufnahme in den 
Bebauungsplanentwurf gemäß der durchgeführten Abwä-
gung wird zugestimmt.  
 
2. Beschluss der öffentlichen Auslegung 
„Dem Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
0710 "Lockhauserheide ", 
Ortsteil Lockhausen mit der zugehörigen Begründung in 
der Fassung vom 16.11.2015 wird zugestimmt.  
Der Entwurf zum Bebauungsplan ist gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen.“ 
 
Die öffentliche Auslegung für den o.g. Bebauungsplan wird 
in der Zeit vom  
 

18.12.2015 bis 29.01.2016 
 
während der Öffnungszeiten 
 
Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoß (Flur), durchgeführt. 
 
Der Planentwurf mit der Begründung, sowie die bereits vor-
liegenden, nach Einschätzung der Stadt Bad Salzuflen we-
sentlichen, umweltbezogenen Stellungnahmen liegen zu 
jedermanns Einsicht für die Dauer des oben genannten 
Zeitraums öffentlich aus. 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0710 „Lock-
hauserheide“, Ortsteil Lockhausen wird im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 
 
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar: 
 
I Fachgutachten 
 
Für das Bebauungsplanverfahren liegen keine Fachgutach-
ten vor. 
 
II Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß  
§ 4 Abs. 1 BauGB 
 
Stellungnahme des Kreises Lippe u. a. zum Baumbestand, 
zur Versickerung des Oberflächenwassers, zum Arten-
schutz und zur Bodenversiegelung; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Tiere, Pflanzen, 
Wasser, Boden, Mensch 
 
 
 

 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der vorgenannten Auslegungsstelle schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden. Zusätzlich kann der Be-
bauungsplanentwurf unter   
www.stadt-bad-salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet 
eingesehen werden. Auch dort kann eine Stellungnahme 
abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können.  
 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem als Anlage beigefügten 
Übersichtsplan grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den   01.12.2015 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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Stadt Detmold 
 
534 Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
01-84 „Südholzschule“, (beschleunigte) Neuaufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Zwischen Dresdener Straße, Danziger 

Straße und Lagescher Straße 
 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 02.12.2015 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanver-
fahrens mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Aufstel-
lungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 01-84 „Südholzschule“, (be-
schleunigte) Neuaufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Zwischen Dresdener Straße, Danziger 

Straße und Lagescher Straße 
 
Der o. a. Bebauungsplan wird gem. § 13a (1) BauGB im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung (§ 2 (4) BauGB) aufgestellt. 
Die Vorprüfung des Einzelfalles hat ergeben, dass keine 
erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Für 
das Änderungsgebiet ist davon auszugehen, dass ein Vor-
kommen besonders geschützter planungsrelevanter Arten 
im Sinne des § 10 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
nicht vorhanden sind. Gem. den Aussagen des Landesam-
tes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LA-
NUV) ist kein gesetzlich geschütztes Biotop, kein Vogel-
schutzgebiet und kein FFH-Gebiet betroffen. Verbotstatbe-
stände des § 19 (3) BNatSchG liegen nicht vor. Es werden 
keine Maßnahmen durchgeführt, die gem. § 42 (1) 
BNatSchG im Sinne des Artenschutzes als Verbote gelten.  
 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich.  
 
Dieser kann während der Zeiten des Publikumsverkehrs im 
Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Fer-
dinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, eingese-
hen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 02.12.2015 über die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 01-84 „Südholzschule“, (be-
schleunigte) Neuaufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Zwischen Dresdener Straße, Danziger 

Straße und Lagescher Straße 
 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 03.12.2015 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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535 Aufstellung der Außenbereichssatzung  
 
19-04 „Schwarzenbrinker Straße / Bielefelder Straße“ 
Ortsteil:  Heidenoldendorf 
Plangebiet: Zwischen Bielefelder Straße und Has-

selbach 
 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 02.12.2015 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des o. g. Satzungsverfah-
rens mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Aufstel-
lungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung der  
 
Außenbereichssatzung 19-04 „Schwarzenbrinker Stra-
ße / Bielefelder Straße“ 
Ortsteil:  Heidenoldendorf 
Plangebiet: Zwischen Bielefelder Straße und Has-

selbach 
 
Die o. a. Satzung wird gem. § 35 (6) BauGB im beschleu-
nigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
(§ 2 (4) BauGB) aufgestellt. 
Die Vorprüfung des Einzelfalles hat ergeben, dass keine 
erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Für 
das Änderungsgebiet ist davon auszugehen, dass ein Vor-
kommen besonders geschützter planungsrelevanter Arten 
im Sinne des § 10 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
nicht vorhanden sind. Gem. den Aussagen des Landesam-
tes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LA-
NUV) ist kein gesetzlich geschütztes Biotop, kein Vogel-
schutzgebiet und kein FFH-Gebiet betroffen. Verbotstatbe-
stände des § 19 (3) BNatSchG liegen nicht vor. Es werden 
keine Maßnahmen durchgeführt, die gem. § 42 (1) 
BNatSchG im Sinne des Artenschutzes als Verbote gelten.  
 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich.  
 
Dieser kann während der Zeiten des Publikumsverkehrs im 
Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Fer-
dinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, eingese-
hen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 02.12.2015 über die Aufstellung der  
 
Außenbereichssatzung 19-04 „Schwarzenbrinker Stra-
ße / Bielefelder Straße“ 
Ortsteil: Heidenoldendorf 
Plangebiet: Zwischen Bielefelder Straße und Has-
selbach 
 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 03.12.2015 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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536 Offenlegung des Entwurfs des Bebauungspla-

nes 
 
01-30/26A „Röntgenstraße/Wotanstraße",  
(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Bereiche nördlich und südlich der 

Röntgenstraße, westlich des Klini-
kums Lippe-Detmold sowie nördlich 
und südlich der Wotanstraße, westlich 
des Finanzamtes 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) i. V. m. § 3 (2) Baugesetzbuch 
(BauGB) bekannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadt-
entwicklung der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
02.12.2015 gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen die Änderung des Plangebietes 
und den Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit folgendem 
Wortlaut beschlossen hat (Entwurfsbeschluss und Plange-
bietsänderung): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt  
I. die Änderung des mit Aufstellungsbeschluss vom 

16.12.2009 festgelegten Plangebietes für den  
 
Bebauungsplan  
01-30/26A „Röntgenstraße/Wotanstraße",  
(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Bereiche nördlich und südlich der 

Röntgenstraße, westlich des Klini-
kums Lippe-Detmold sowie nördlich 
und südlich der Wotanstraße, westlich 
des Finanzamtes 

 
II. gem. § 3 (2) BauGB den Entwurf des o. g. Bebauungs-

planes und diesen offen zu legen. 
 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit 
Begründung in der Zeit vom 
 

18.12.2015 bis einschließlich 22.01.2016 
 
beim Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Rosental, 1. Etage, Hintergebäude, 
montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 Uhr und 
freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Detmold, Fachbereich Stadtentwicklung, 32754 Detmold 
gerichtet oder zur Niederschrift im Ferdinand-Brune-Haus, 
Rosental 21, 1. Etage, Hintergebäude, Zimmer 126, vorge-
bracht werden. Darüber hinaus besteht auch die Möglich-
keit, Stellungnahmen in elektronischer Form über die Inter-
netseite der Stadt Detmold www.bauleitplanung-
detmold.de, Link „Aktuelle Beteiligung“ abzugeben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben. 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Dieser Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 (4) BauGB aufgestellt werden. Aufgrund ei-
ner im November 2015 durchgeführten Vorprüfung des 
Einzelfalls gemäß Anlage 2 zu § 13a (1) Satz 2 Nr. 2 
BauGB wurde die Einschätzung erlangt, dass der Bebau-
ungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswir-
kungen hat. Das innerstädtische Plangebiet ist überwie-
gend bebaut und durch zwei ältere rechtskräftige Bebau-
ungspläne überplant. Neue Bebauungs-
/Eingriffsmöglichkeiten werden nicht vorbereitet. Die 
Grundstücksflächen, die noch bebaut werden können, sind 
bereits überwiegend versiegelt. Daher werden gemäß der 
Prüfkriterien der Anlage 2 zu § 13a (1) Satz 2 Nr. 2 BauGB 
das Ausmaß und die Bedeutung des Bebauungsplanes für 
die Umwelt sowie die Intensität und Reichweite der Auswir-
kungen als gering eingestuft. Schutzgebiete nach 
BNatSchG sowie Bau- und Bodendenkmäler sind nicht be-
troffen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 02.12.2015 über die Plangebietsände-
rung und den Entwurf des  
 
Bebauungsplanes 
01-30/26A „Röntgenstraße/Wotanstraße",  
(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Bereiche nördlich und südlich der 

Röntgenstraße, westlich des Klini-
kums Lippe-Detmold sowie nördlich 
und südlich der Wotanstraße, westlich 
des Finanzamtes 

 
und diesen offen zu legen wird hiermit gemäß § 2 (1) i. V. 
m. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Detmold, 03.12.2015 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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537 Satzung zur Änderung der Satzung zur Fort-

führung der „Satzung zur Abänderung der 
Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten 
Abwasserleitungen gemäß § 61 a Abs. 3 bis 7 
LWG NRW in dem Bereich 03 der Stadt Det-
mold vom 16.12.2010“ für die Zustands- und 
Funktionsprüfung bei privaten Abwasserlei-
tungen gemäß § 53 Abs. 1 e Satz 2 LWG NRW 
vom 16.07.2014“ vom 02.12.2015 

 
Aufgrund von 
− §§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. 
S. 496) 

− der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bun-
des (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.7.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585ff.), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes v. 15.11.2014 (BGBl. I S. 
1724), 

− des § 53 Abs. 1 e des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NRW, S. 
926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2013 
(GV. NRW S.133.), 

− der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser vom 
17.10.2013 – SüwVO Abw (GV NRW 2013, S. 602 ff. 
hat der Rat der Stadt Detmold 

in seiner Sitzung am 19.11.2015 
folgende Satzung beschlossen 
 

§ 1 
Die in der Tabelle des § 4 Abs. 1 aufgeführten Daten 

werden wie folgt geändert 
 
Bauabschnitt Frist 
3 und 5 31.12.2017 
4 31.12.2018 
 

§ 2 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungssatzung vom 02.12.2015 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  
 
 
 

 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 02.12.2015 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
 
 
 
538 2. Änderungssatzung zur „Satzung über die 

Straßenreinigung und die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- 
und Gebührensatzung) in der Stadt Detmold 
vom 22.12.2011“ vom 02.12.2015 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S.666-
SGV.NW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), der §§ 3 und 
4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen 
(StrReinG NRW) vom 18. Dez. 1975 (GV.NRW S. 706), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 2. Ok-
tober 2014 (GV. NRW. S. 622) und der §§ 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV.NRW S 712), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juni 
2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 19.11.2015 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 
 
§ 6 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
 

§ 6 Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
 
(6) Für die Winterwartung der Fahrbahnen beträgt die Ge-
bühr je Meter jährlich 1,00 €, bei eingeschränktem Winter-
dienst je Meter jährlich 0,50 €. Eingeschränkt bedeutet, 
dass diese Straßen in der Regel in einem geringeren Um-
fang geräumt werden. Der Winterdienst auf diesen Straßen 
erfolgt, wenn die Fahrbahnen erheblich eingeschränkt be-
fahrbar sind. 
 

§ 2 
 
Die Anlage 2 (Straßenverzeich-
nis) wird wie folgt geändert bzw. 
ergänzt: 

  

   

Straßenname   Rein.-klasse 
Winter-
dienst 

Am Mühlendamm   A2 WD 1 

Günter-Groenhoff-
Straße 

  A1 WD 0 

Im Fliegerhorst   A 2 WD 1 
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Klara–Nowak-
Straße 

  A1 WD 0 

Kornblumenweg   A1 WD 0 

Peckenweg   A1 WD 0 

 
§ 3 

 
Die Anlage 3 (Aufstellung der Straßen mit zusätzlichen 
manuellen Reinigungen gem. § 6 Abs. 5 der Straßenreini-
gungs- und Gebührensatzung) wird wie folgt ergänzt: 
 
Straßenbezeichnung Einschränkung 

 
Am Mühlendamm  

 
§ 4 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 2. Änderungssatzung zur „Satzung über 
die Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) in der Stadt Detmold vom 22.12.2011“ 
vom 02.12.2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 02.12.2015 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
539 2. Änderungs-Satzung zur „Satzung für die 

Benutzung von Einrichtungen des Kranken-
transportes und des Rettungsdienstes der 
Stadt Detmold und über die Erhebung von Ge-
bühren vom 19.12.2008“ vom 02.12.2015 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 
666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Juni 2015 (GV. NRW S. 496) und der §§ 1, 2, 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW S. 712/ SGV 
NRW 610) zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 
2015 (GV NRW S. 496) sowie des Rettungsgesetzes NRW 
– (RettG NRW) § 6 Abs. 2 vom 24. November 1992 (GV. 
NRW S. 457), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. März 
2015 (GV. NRW S. 305) hat der Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 19.11.2015 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 
 
Die Absätze 1 und 2 des § 6 lauten wie folgt: 
 
„(1) Gebühren für den Krankentransportwagen 
 - Pauschale bis einschl. 75 Kilometer  88,00 €           
 - Gebühr für jeden weiteren Kilometer          2,00 € 
  
(2) Gebühren für den Rettungswagen 
 - Pauschale bis einschl. 100 km          441,00 €
 - Gebühr für jeden weiteren Kilometer         3,00 €“ 
 

§ 2 
„Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.“ 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Änderungssatzung zur „Satzung für die 
Benutzung von Einrichtungen des Krankentransportes und 
des Rettungsdienstes der Stadt Detmold und über die Er-
hebung von Gebühren vom 19.12.2008“ vom 02.12.2015 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 02.12.2015 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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540 2. Änderungssatzung zur „Gebührensatzung 

für die Abfallentsorgung in der Stadt Detmold 
vom 15.07.2009“ vom 02.12.2015 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. 
S.666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), der §§ 1, 2, 4, und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21.10.1969 (GV.NRW. S.712), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 
(GV. NRW. S. 496), und des § 9 des Abfallgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21.06.1988 (GV.NW. 
S.250), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 21. März 2013 (GV. NRW. S. 148), hat der Rat der 
Stadt Detmold in seiner Sitzung am 19.11.2015 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
§ 5 wird wie folgt neu gefasst: 

§ 5 Höhe der Gebühr 
Die Gebühren werden wie folgt festgesetzt: 
(1) Die Behältergebühr für einen Restmüllbehälter – incl. 

Behältermiete – beträgt bei 4-wöchentlicher Leerung für 
60l bis 240l-Gefäße jeweils 50,00 Euro jährlich. Die Be-
hältergebühr für eine Biotonne – incl. Behältermiete – 
beträgt bei 14-tägiger Entleerung für 60l bis 240l - Ge-
fäße jeweils 6,00 Euro jährlich. 
Für Restmüllgroßbehälter mit 1.100 Litern Nutzinhalt 
beträgt die Behältergebühr – incl. Behältermiete – 
176,00 Euro jährlich, zusätzlich sind pro Leerung 4,45 
Euro zu entrichten. Die jeweilige Behältergebühr erhöht 
sich um 5,00 Euro, sofern das Gefäß mit einem von der 
Stadt Detmold zur Verfügung gestellten Deckelschloss 
abschließbar ist. 

(2) Die Gewichtsgebühr beträgt für Rest- und Bioabfälle 
aus Normalabfallbehältern mit 60 bis 240 Litern Nutzin-
halt 0,22 Euro je Kilogramm Jahresgewichtsmenge, für 
Restmüll aus Großbehältern mit 1.100 Litern Nutzinhalt 
beträgt sie 0,28 Euro. 

 
Wird bei einer Leerung eines Rest- oder Bio-
Abfallgefäßes bis 240-Liter ein Gewicht bis zu 2,5 kg 
festgestellt, so wird diese Leerung pauschal mit 0,44 
Euro abgerechnet. 

 
Wird bei einer Leerung eines Rest- oder Bio-
Abfallgefäßes bis 240-Liter ein Gewicht von mehr als 
100,00 kg festgestellt, so wird diese Leerung pauschal 
mit 25,00 Euro abgerechnet. 

 
Wird bei einer Leerung eines Abfallgefäßes von 1.100-
Liter ein Gewicht bis zu 25 kg festgestellt, so wird diese 
Leerung pauschal mit 5,60 Euro abgerechnet. 

 
Wird bei einer Leerung eines Abfallgefäßes von 1.100-
Liter ein Gewicht von mehr als 500,00 kg festgestellt, so 
wird  diese Leerung  pauschal mit 150,00 Euro abge-
rechnet. 

 
(3) Als Gebühr für das einmalige Einsammeln eines Abfall-

sackes ist beim Erwerb eines Sackes für Restmüll von 
30 Liter Fassungsvermögen ein Betrag von 4,00 Euro, 
für Biomüll von 60 Liter Fassungsvermögen ein Betrag 
von 8,00 Euro zu entrichten. 

 
 
 

 
(4) Für die Bereitstellung und Abholung eines Restmüll-

großbehälters mit 1.100 Litern Nutzinhalt zur einmali-
gen Befüllung werden neben der Gewichtsgebühr (0,28 
Euro) 50,00 Euro erhoben. 

(5) Für den Umtausch von Abfallbehältern, der auf schriftli-
chen Antrag des Gebührenpflichtigen erfolgt, wird eine 
Gebühr in Höhe von 15,00 Euro pro getauschtem Ge-
fäß erhoben. Die kurzfristige Abmeldung und Anmel-
dung innerhalb eines Zeitraumes bis zu zwei Monaten 
gilt ebenfalls als Umtausch. Bei dem Umtausch defekter 
Gefäße fällt keine Gebühr an, sofern die Gefäße nicht 
durch grobe Fahrlässigkeit beschädigt wurden. 

(6) Die Ersatzbeschaffung eines Gefäßschlosses bei Ver-
lust sämtlicher Schlüssel oder bei Zerstörung durch 
grobe Fahrlässigkeit kostet 40,00 Euro. 

 
§ 2 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 2. Änderungssatzung zur „Gebührensat-
zung für die Abfallentsorgung in der Stadt Detmold vom 
15.07.2009“ vom 02.12.2015 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 02.12.2015 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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Gemeinde Extertal 
 
541 Bebauungsplan Nr. 07/02 der Gemeinde Exter-

tal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Blumen-
land“; 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses über die Aufhebungssatzung für den Be-
bauungsplan Nr. 07/02 der Gemeinde Extertal, OT Laß-
bruch, für das Gebiet „Blumenland“, gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB  
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
22. Oktober 2015 den Aufstellungsbeschluss über die Auf-
hebungssatzung über den Bebauungsplan Nr. 07/02 der 
Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Blumen-
land“, gefasst. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
07/02 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Blumenland“, geht aus der beigefügten kartografischen 
Abbildung hervor, die Bestandteil der öffentlichen Be-
kanntmachung ist. 
 
Der Aufstellungsbeschluss über die Aufhebungssatzung 
über den Bebauungsplan Nr. 07/02 der Gemeinde Extertal, 
OT Laßbruch, für das Gebiet  „Blumenland“, wird hiermit 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Die Bürgermeisterin 
FB II.1 / Da 
 
Extertal, 26. Oktober 2015 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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542 Bebauungsplan Nr. 07/02  der Gemeinde Exter-

tal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Blumen-
land“; 

 
Aufhebung des Bebauungsplanes 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  § 3 
Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
22. Oktober 2015 den Beschluss gefasst,  den Bebau-
ungsplan Nr. 07/02 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, 
für das Gebiet „Blumenland“, aufzuheben und hierüber das 
Verfahren der frühzeitigen  Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
07/02  der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Blumenland“, geht aus der beigefügten kartografischen 
Abbildung hervor, die Bestandteil der öffentlichen Be-
kanntmachung ist. 
 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 07/02 der 
Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Blumen-
land“, wird das Ziel verfolgt, dass die bauplanungs- und 
bauordnungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nicht 
nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes, sondern 
nach den Form- und Verfahrensvorschriften des § 34 
BauGB und der Bauordnung für das Land NRW erfolgen 
solle. 
 
Nach einer Prüfung der Sach- und Rechtslage hat die Ge-
meinde Extertal erkannt, dass der Bebauungsplan Nr. 
07/02 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch“, für das Ge-
biet „Blumenland“, an „Fehlern“ leidet oder leiden könnte, 
die seine Rechtsfähigkeit beeinträchtigen. 
 
Für die Aufhebung des Bebauungsplanes sprechen auch 
erhebliche städtebauliche Gründe. 
 
Er ist daher in einem formalen Verfahren aufzuheben. 
 
Der Entwurf der Aufhebungssatzung des Bebauungsplanes 
Nr. 07/02  der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das 
Gebiet „Blumenland“, bestehend aus der Aufhebungssat-
zung und der der Aufhebungssatzung beizufügenden Be-
gründung und dem Umweltbericht, liegen  in der Zeit vom  
 

vom 04. Januar 2016.. 
bis einschließlich 
.12. Februar 2016 

 
im Rathaus der Gemeinde Extertal,  
Fachbereich „Planen und Bauen“, Mittelstraße 36, 
32699 Extertal, 2. Obergeschoss, Raum 208, zu folgen-
den Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
07:30 Uhr – 12:30 Uhr u. 13:30 Uhr - 16:00 Uhr 
Donnerstag    
07:30 Uhr - 12:30 Uhr u. 13:30 Uhr - 17:00 Uhr 
 
Freitag     
07:30 Uhr - 12:00 Uhr 
 
 
 
 

 
Zugleich kann der Bebauungsplan Nr. 07/02 der Gemeinde 
Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Blumenland“, in sei-
ner „augenscheinlich bestehenden Fassung“ eingesehen 
werden. 
 
Während der o. g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf der der Aufhebungssat-
zung des Bebauungsplanes Nr. 07/02 der Gemeinde Exter-
tal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Blumenland“, schriftlich 
abgegeben oder zur Niederschrift vorgetragen werden.  
 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 
 
GEMEINDE EXTERTAL  
Die Bürgermeisterin 
FB II.1 / Da 
 
Extertal, den 26. Oktober 2015 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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543 Bebauungsplan Nr. 07/03 der Gemeinde Exter-

tal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Hinter der 
Schule“; 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
über die Aufhebungssatzung für den Bebauungsplan Nr. 
07/03 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Hinter der Schule“, gemäß § 2 Abs. 1 BauGB  
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
22. Oktober 2015 den Aufstellungsbeschluss über die Auf-
hebungssatzung über den Bebauungsplan Nr. 07/03 der 
Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Hinter 
der Schule“, gefasst. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
07/03 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Hinter der Schule“ geht aus der beigefügten kartografi-
schen Abbildung hervor, die Bestandteil der öffentlichen 
Bekanntmachung ist. 
 
Der Aufstellungsbeschluss über die Aufhebungssatzung 
über den Bebauungsplan Nr. 07/03 der Gemeinde Extertal, 
OT Laßbruch, für das Gebiet  „Hinter der Schule“,  wird 
hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Anmerkung: 
 
Der Bebauungsplan Nr. 07/03 der Gemeinde Extertal, OT 
Laßbruch, für das Gebiet „Hinter der Schule“, wurde im 
Jahre 2009 zum Teil durch den Bebauungsplan Nr. 07/05 
der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Oberbergklinik“, ersetzt. Das Aufhebungsverfahren betrifft 
nur die verbliebenen Teile des Bebauungsplanes. 
 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Die Bürgermeisterin 
FB II.1 / Da 
 
Extertal, 26. Oktober 2015 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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544 Bebauungsplan Nr. 07/03  der Gemeinde Exter-

tal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Hinter der 
Schule“; 

 
Aufhebung des Bebauungsplanes 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
22. Oktober 2015 den Beschluss gefasst,  den Bebau-
ungsplan Nr. 07/03  der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, 
für das Gebiet „Hinter der Schule“, aufzuheben und hier-
über das Verfahren der frühzeitigen  Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
07/03  der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Hinter der Schule“, geht aus der beigefügten kartografi-
schen Abbildung hervor, die Bestandteil der öffentlichen 
Bekanntmachung ist. 
 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 07/03  der 
Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Hinter 
der Schule“, wird das Ziel verfolgt, dass die bauplanungs- 
und bauordnungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben 
nicht nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes, son-
dern nach den Form- und Verfahrensvorschriften des § 34 
BauGB und der Bauordnung für das Land NRW erfolgen 
solle. 
 
Nach einer Prüfung der Sach- und Rechtslage hat die Ge-
meinde Extertal erkannt, dass der Bebauungsplan Nr. 
07/03 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch“, für das Ge-
biet „Hinter der Schule“,  an „Fehlern“ leidet oder leiden 
könnte, die seine Rechtsfähigkeit beeinträchtigen. Er ist 
daher in einem formalen Verfahren aufzuheben. 
 
Der Entwurf der  Aufhebungssatzung des Bebauungspla-
nes Nr. 07/03  der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für 
das Gebiet „Hinter der Schule“, bestehend aus der Aufhe-
bungssatzung und der der Aufhebungssatzung beizufü-
genden Begründung und dem Umweltbericht, liegen  in der 
Zeit vom  
 

vom 04. Januar 2016. 
bis einschließlich 
12. Februar 2016. 

 
im Rathaus der Gemeinde Extertal,  
Fachbereich „Planen und Bauen“, Mittelstraße 36, 
32699 Extertal, 2. Obergeschoss, Raum 208, zu folgen-
den Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
07:30 Uhr – 12:30 Uhr u. 13:30 Uhr - 16:00 Uhr 
Donnerstag    
07:30 Uhr - 12:30 Uhr u. 13:30 Uhr - 17:00 Uhr 
 
Freitag     
07:30 Uhr - 12:00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zugleich kann der Bebauungsplan Nr. 07/03 der Gemeinde 
Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Hinter der Schule“, 
in seiner „augenscheinlich bestehenden Fassung“ einge-
sehen werden. 
 
Während der o. g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf der der Aufhebungssat-
zung des Bebauungsplanes Nr. 07/03  der Gemeinde Ex-
tertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Hinter der Schule“, 
schriftlich abgegeben oder zur Niederschrift vorgetragen 
werden.  
 
Anmerkung: 
 
Der Bebauungsplan Nr. 07/03 der Gemeinde Extertal, OT 
Laßbruch, für das Gebiet „Hinter der Schule“, wurde im 
Jahre 2009 zum Teil durch den Bebauungsplan Nr. 07/05 
der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Oberbergklinik“, ersetzt. Das Aufhebungsverfahren betrifft 
nur die verbliebenen Teile des Bebauungsplanes. 
 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Die Bürgermeisterin 
FB II.1 / Da 
 
Extertal, 26. Oktober 2015 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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545 Bebauungsplan Nr. 01/03 der Gemeinde Exter-

tal, OT Almena, für das Gebiet „Noltingsches 
Gelände“; 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses über die Aufhebungssatzung für den Be-
bauungsplan Nr. 01/03 der Gemeinde Extertal, OT Al-
mena, für das Gebiet „Noltingsches Gelände“, gemäß § 
2 Abs. 1 BauGB  
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
22. Oktober 2015 den Aufstellungsbeschluss über die Auf-
hebungssatzung über den Bebauungsplan Nr. 01/03 der 
Gemeinde Extertal, OT Almena, für das Gebiet „Nol-
tingsches Gelände“, gefasst. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
01/03 der Gemeinde Extertal, OT Almena, für das Gebiet 
„Noltingsches Gelände“ geht aus der beigefügten kartogra-
fischen Abbildung hervor, die Bestandteil der öffentlichen 
Bekanntmachung ist. 
 
Der Aufstellungsbeschluss über die Aufhebungssatzung 
über den Bebauungsplan Nr. 01/03 der Gemeinde Extertal, 
OT Almena, für das Gebiet  „Noltingsches Gelände“,  wird 
hiermit gemäß     § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 
 
GEMEINDE EXTERTAL  
Die Bürgermeisterin 
FB II.1 / Da 
 
Extertal, 26. Oktober 2015 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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546 Bebauungsplan Nr. 01/03  der Gemeinde Exter-

tal, OT Almena, für das Gebiet „Noltingsches 
Gelände“; 

 
Aufhebung des Bebauungsplanes 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  § 3 
Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
22. Oktober 2015  den Beschluss gefasst, den Bebau-
ungsplan Nr. 01/03  der Gemeinde Extertal, OT Almena, für 
das Gebiet „Noltingsches Gelände“, aufzuheben und hier-
über das Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
01/03  der Gemeinde Extertal, OT Almena, für das Gebiet 
„Noltingsches Gelände“, geht aus der beigefügten kartogra-
fischen Abbildung hervor, die Bestandteil der öffentlichen 
Bekanntmachung ist. 
 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 01/03 der 
Gemeinde Extertal, OT Almena, für das Gebiet „Nol-
tingsches Gelände“, wird das Ziel verfolgt, dass die bau-
planungs- und bauordnungsrechtliche Zulässigkeit von 
Vorhaben nicht nach den Festsetzungen des Bebauungs-
planes, sondern nach den Form- und Verfahrensvorschrif-
ten des § 34 BauGB und der Bauordnung für das Land 
NRW erfolgen solle. 
 
Nach einer Prüfung der Sach- und Rechtslage hat die Ge-
meinde Extertal erkannt, dass der Bebauungsplan Nr. 
01/03 der Gemeinde Extertal, OT Almena, für das Gebiet 
„Noltingsches Gelände“, an „Fehlern“ leidet oder leiden 
könnte, die seine Rechtsfähigkeit beeinträchtigen. 
 
Für die Aufhebung des Bebauungsplanes sprechen auch 
erhebliche städtebauliche Gründe. 
 
 Er ist daher in einem formalen Verfahren aufzuheben. 
 
Der Entwurf der Aufhebungssatzung des Bebauungsplanes 
Nr. 01/03  der Gemeinde Extertal, OT Almena, für das Ge-
biet „Noltingsches Gelände“, bestehend aus der Aufhe-
bungssatzung und der der Aufhebungssatzung beizufü-
genden Begründung und dem Umweltbericht, liegen  in der 
Zeit vom  
 

vom 04.Januar.2016. 
. bis einschließlich 
12. Februar 2016.. 

 
im Rathaus  der Gemeinde Extertal,  
Fachbereich „Planen und Bauen“, Mittelstraße 36, 
32699 Extertal, 2. Obergeschoss, Raum 208, zu folgen-
den Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
07:30 Uhr – 12:30 Uhr u. 13:30 Uhr - 16:00 Uhr 
Donnerstag    
07:30 Uhr - 12:30 Uhr u. 13:30 Uhr - 17:00 Uhr 
 
Freitag  
07:30 Uhr - 12:00 Uhr 
 
 
 

 
Zugleich kann der Bebauungsplan Nr. 01/03 der Gemeinde 
Extertal, OT Almena, für das Gebiet „Noltingsches Gelän-
de“, in seiner „augenscheinlich noch bestehenden Fas-
sung“ eingesehen werden. 
 
Während der o. g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf der der Aufhebungssat-
zung des Bebauungsplanes Nr. 01/03  der Gemeinde Ex-
tertal, OT Almena, für das Gebiet „Noltingsches Gelände“, 
schriftlich abgegeben oder zur Niederschrift vorgetragen 
werden.  
 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Die Bürgermeisterin 
FB II.1 / Da 
 
Extertal, 26. Oktober 2015 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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547 Bebauungsplan Nr. 07/01 der Gemeinde Exter-

tal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Schiefer 
Brink“; 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses über die Aufhebungssatzung für den Be-
bauungsplan Nr. 07/01 der Gemeinde Extertal, OT Laß-
bruch, für das Gebiet „Schiefer Brink“, gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB  
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
22. Oktober 2015 den Aufstellungsbeschluss über die Auf-
hebungssatzung über den Bebauungsplan Nr. 07/01 der 
Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Schiefer 
Brink“, gefasst. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
07/01 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Schiefer Brink“, geht aus der beigefügten kartografischen 
Abbildung hervor, die Bestandteil der öffentlichen Be-
kanntmachung ist. 
 
Der Aufstellungsbeschluss über die Aufhebungssatzung 
über den Bebauungsplan Nr. 07/01 der Gemeinde Extertal, 
OT Laßbruch, für das Gebiet  „Schiefer Brink“,  wird hiermit 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Die Bürgermeisterin 
FB II.1 / Da 
 
Extertal, 26. Oktober 2015 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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548 Bebauungsplan Nr. 07/01  der Gemeinde Exter-

tal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Schiefer 
Brink“; 

 
Aufhebung des Bebauungsplanes 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  § 3 
Abs. 1 BauGB 
 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
22. Oktober 2015 den Beschluss gefasst, den Bebauungs-
plan Nr. 07/01 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für 
das Gebiet „Schiefer Brink“, aufzuheben und hierüber das 
Verfahren der frühzeitigen  Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß   § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
07/01  der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Schiefer Brink“, geht aus der beigefügten kartografischen 
Abbildung hervor, die Bestandteil der öffentlichen Be-
kanntmachung ist. 
 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 07/01 der 
Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Schiefer 
Brink“, wird das Ziel verfolgt, dass die bauplanungs- und 
bauordnungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nicht 
nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes, sondern 
nach den Form- und Verfahrensvorschriften des § 34 
BauGB und der Bauordnung für das Land NRW erfolgen 
solle. 
 
Nach einer Prüfung der Sach- und Rechtslage hat die Ge-
meinde Extertal erkannt, dass der Bebauungsplan Nr. 
07/01 der Gemeinde Extertal an „Fehlern“ leidet oder lei-
den könnte, die seine Rechtsfähigkeit beeinträchtigen.  
 
Für die Aufhebung des Bebauungsplanes sprechen auch 
erhebliche städtebauliche Gründe 
 
Er ist daher in einem formalen Verfahren aufzuheben. 
 
Der Entwurf der Aufhebungssatzung  des Bebauungspla-
nes Nr. 07/01 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das 
Gebiet „Schiefer Brink“, bestehend aus der Aufhebungs-
satzung und der der Aufhebungssatzung beizufügenden 
Begründung und dem Umweltbericht, liegen  in der Zeit 
vom  
 

vom 04. Januar 2016.. 
bis einschließlich. 
12. Februar 2016 

 
im Rathaus  der Gemeinde Extertal,  
Fachbereich „Planen und Bauen“, Mittelstraße 36, 
32699 Extertal, 2. Obergeschoss, Raum 208, zu folgen-
den Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
07:30 Uhr – 12:30 Uhr u. 13:30 Uhr - 16:00 Uhr 
Donnerstag    
07:30 Uhr - 12:30 Uhr u. 13:30 Uhr - 17:00 Uhr 
 
Freitag     
07:30 Uhr - 12:00 Uhr 
 
 
 

 
Zugleich kann der Bebauungsplan Nr. 07/01 der Gemeinde 
Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Schiefer Brink“, in 
seiner „augenscheinlich bestehenden Fassung“ eingese-
hen werden. 
 
Während der o. g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf der der Aufhebungssat-
zung des Bebauungsplanes Nr. 07/01 der Gemeinde Exter-
tal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Schiefer Brink“, schriftlich 
abgegeben oder zur Niederschrift vorgetragen werden.  
 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 
 
GEMEINDE EXTERTAL  
Die Bürgermeisterin 
FB II.1 / Da 
 
Extertal, 26. Oktober 2015 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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549 Bebauungsplan Nr. 03/09 der Gemeinde Exter-

tal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Westlich 
der Waldstraße“; 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses über die Aufhebungssatzung für den Be-
bauungsplan Nr. 03/09 der Gemeinde Extertal, OT Bö-
singfeld, für das Gebiet „Westlich der Waldstraße“, 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB  
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
22. Oktober 2015 den Aufstellungsbeschluss über die Auf-
hebungssatzung über den Bebauungsplan Nr. 03/09 der 
Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „West-
lich der Waldstraße“, gefasst. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
03/09 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Ge-
biet „Westlich der Waldstraße“,  geht aus der beigefügten 
kartografischen Abbildung hervor, die Bestandteil der öf-
fentlichen Bekanntmachung ist. 
 
Der Aufstellungsbeschluss über die Aufhebungssatzung 
über den Bebauungsplan Nr. 03/09 der Gemeinde Extertal, 
OT Bösingfeld, für das Gebiet  „Westlich der Waldstraße“, 
wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 
 
GEMEINDE EXTERTAL  
Die Bürgermeisterin 
FB II.1 / Da 
 
Extertal, 26. Oktober 2015 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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550 Bebauungsplan Nr. 03/09  der Gemeinde Exter-

tal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Westlich 
der Waldstraße“; 

 
Aufhebung des Bebauungsplanes 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  § 3 
Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
22.Oktober 2015 den Beschluss gefasst,  den Bebauungs-
plan Nr. 03/09  der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für 
das Gebiet „Westlich der Waldstraße“, aufzuheben und 
hierüber das Verfahren der frühzeitigen  Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
03/09 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Ge-
biet „Westlich der Waldstraße“, geht aus der beigefügten 
kartografischen Abbildung hervor, die Bestandteil der öf-
fentlichen Bekanntmachung ist. 
 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 03/09 der 
Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „West-
lich der Waldstraße“, wird das Ziel verfolgt, dass die bau-
planungs- und bauordnungsrechtliche Zulässigkeit von 
Vorhaben nicht nach den Festsetzungen des Bebauungs-
planes, sondern nach den Form- und Verfahrensvorschrif-
ten des § 34 BauGB und der Bauordnung für das Land 
NRW erfolgen solle. 
 
Nach einer Prüfung der Sach- und Rechtslage hat die Ge-
meinde Extertal erkannt, dass der Bebauungsplan Nr. 
03/09 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Ge-
biet „westlich der Waldstraße“, an „Fehlern“ leidet oder lei-
den könnte, die seine Rechtsfähigkeit beeinträchtigen.  
 
Für die Aufhebung des Bebauungsplanes sprechen auch 
erhebliche städtebauliche Gründe. 
 
Er ist daher in einem formalen Verfahren aufzuheben. 
 
Der Entwurf der Aufhebungssatzung des Bebauungsplanes 
Nr. 03/09  der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das 
Gebiet „Westlich der Waldstraße“, bestehend aus der Auf-
hebungssatzung und der der Aufhebungssatzung beizufü-
genden Begründung und dem Umweltbericht, liegen  in der 
Zeit vom  
 

vom 04. Januar 2016 
bis einschließlich 
12. Februar  2016 

 
im Rathaus der Gemeinde Extertal,  
Fachbereich „Planen und Bauen“, Mittelstraße 36, 
32699 Extertal, 2. Obergeschoss, Raum 208, zu folgen-
den Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
07:30 Uhr – 12:30 Uhr u. 13:30 Uhr - 16:00 Uhr 
Donnerstag    
07:30 Uhr - 12:30 Uhr u. 13:30 Uhr - 17:00 Uhr 
 
Freitag     
07:30 Uhr - 12:00 Uhr 
 
 
 

 
Zugleich kann der Bebauungsplan Nr. 03/09 der Gemeinde 
Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Westlich der Wald-
straße“, in seiner „augenscheinlich bestehenden Fassung“ 
eingesehen werden. 
 
Während der o. g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf der der Aufhebungssat-
zung des Bebauungsplanes Nr. 03/09  der Gemeinde Ex-
tertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Westlich der Wald-
straße“, schriftlich abgegeben oder zur Niederschrift vorge-
tragen werden.  
 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Die Bürgermeisterin 
FB II.1 / Da 
 
Extertal, 26. Oktober 2015 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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551 Bebauungsplan Nr. 03/05 der Gemeinde Exter-

tal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Ortskern 
Bösingfeld“; 

 
27. Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 BauGB 
 
hier: Aufhebung der 21. Änderung des Bebauungs-
planes („Örtliche Gestaltungs-vorschriften“) 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
22. Oktober 2015 den Beschluss gefasst, den Bebauungs-
plan Nr. 03/05 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für 
das Gebiet „Ortskern Bösingfeld“, zu ändern (27. Ände-
rung). 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 27. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 03/05 der Gemeinde Extertal, OT Bö-
singfeld, für das Gebiet „Ortskern Bösingfeld“, geht aus der 
im  Anhang befindlichen kartografischen Abbildung hervor, 
die Bestandteil der öffentlichen Bekanntmachung ist. 
 
Die 27. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/05 der 
Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Orts-
kern Bösingfeld“, wird im Verfahren gemäß § 13 BauGB 
(Vereinfachtes Bebauungsplanänderungsverfahren) durch-
geführt. Die Anwendung der „vereinfachten Bebauungs-
planänderungsverfahrens“ ist möglich, da durch die Ände-
rung des Bebauungsplanes die Grundzüge der Planung  
nicht berührt werden. 
 
Der Inhalt der Änderung des Bebauungsplanes gestaltet 
sich wie folgt: 
 
Die „örtliche Gestaltungsvorschrift“ hat sich in den vergan-
genen neun Jahren nicht als praktikabel anwendbar erwie-
sen und lässt sich zum Teil auch bautechnisch nicht um-
setzten. Ausfluss dieser Erkenntnis sind die 25. Änderung 
des Bebauungsplanes („Rathaus“) und die 26. Änderung 
des Bebauungsplanes („Zentraler Bereich“) in denen von 
diesen Regelungen der „Örtlichen Bauvorschrift“ durch an-
derweitige Festsetzungen – zum Teil grundlegend - abge-
wichen worden ist. 
Insbesondere in Bezug auf den § 8 der „Örtlichen Gestal-
tungvorschrift“ – „Werbeanlagen“ konnte keine Umsetzung 
erfolgen. Nur auf der Grundlage „großzügiger Befreiungen“ 
durch den Kreis Lippe konnten Baugenehmigungen für die 
Errichtung von Werbeanlagen erteilt werden. Als Beispiele 
können hier aufgeführt werden: Werbeanlage Reisebüro, 
Werbeanlage Turn- und Sportverein, Webeanlage Schnei-
derei Möller. Zu den Werbeanlagen gilt anzumerken, dass 
gemäß den Regelungen der Bauordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Werbeanlagen ab einer Größe von 1 
m² einer Baugenehmigung bedürfen und die Bauordnung 
im Übrigen ein allgemeines „Verunstaltungsverbot“ enthält. 
 
Die „örtliche Bauvorschrift“ stellt ein Hindernis in Bezug auf 
die Belebung des Ortskernes und die Behebung von Leer-
ständen dar. 
 
 
 
 
 
 

 
Es kann davon ausgegangen werden, dass hier die Rege-
lungen der Bauordnung und eine Bauberatung durch die 
Gemeinde und den Kreis ausreichend sind. Zudem kann 
die Gemeinde auf Grund der Vorlage der Bauanträge im 
Rahmen ihres zu erteilenden „gemeindlichen Einverneh-
mens“ Einfluss auf die Gestaltung baulicher Anlagen neh-
men. 
 
Der Beschluss über die 27. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 03/05 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für 
das Gebiet „Ortskern Bösingfeld“, wird hiermit gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB ortsüblich öffentlich bekanntgemacht.  
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 
 
Extertal, 27. November 2015 
 
Gemeinde Extertal 
Die Bürgermeisterin 
Az.: FG II.1 / Da 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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552 Bebauungsplan Nr. 03/05 der Gemeinde Exter-

tal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Ortskern 
Bösingfeld“; 

 
27. Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 BauGB 
 
hier: Aufhebung der 21. Änderung des Bebauungs-
planes („Örtliche Gestaltungs-vorschriften“) 
 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes gemäß § 
13 BauGB 
 
Durchführung des Verfahrens der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit   
(§ 3 Abs. 2 BauGB) und der förmlichen Beteiligung der 
Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB) - Auslegung 
 

 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
22. Oktober 2015 den Beschluss gefasst, den Bebauungs-
plan Nr. 03/05 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für 
das Gebiet „Ortskern Bösingfeld“, zu ändern (27. Ände-
rung). 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 27. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 03/05 der Gemeinde Extertal, OT Bö-
singfeld, für das Gebiet „Ortskern Bösingfeld“, geht aus der 
im  Anhang befindlichen kartografischen Abbildung hervor, 
die Bestandteil der öffentlichen Bekanntmachung ist. 
 
Die 27. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/05 der 
Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Orts-
kern Bösingfeld“, wird im Verfahren gemäß § 13 BauGB 
(Vereinfachtes Bebauungsplanänderungsverfahren) durch-
geführt. Die Anwendung des „vereinfachten Bebauungs-
planänderungsverfahrens“ ist möglich, da durch die Ände-
rung des Bebauungsplanes die Grundzüge der Planung 
nicht berührt werden. 
 
Der Inhalt der Änderung des Bebauungsplanes gestaltet 
sich wie folgt: 

 
Die „örtliche Gestaltungsvorschrift“ hat sich in den vergan-
genen neun Jahren nicht als praktikabel anwendbar erwie-
sen und lässt sich zum Teil auch bautechnisch nicht um-
setzten. Ausfluss dieser Erkenntnis sind die 25. Änderung 
des Bebauungsplanes („Rathaus“) und die 26. Änderung 
des Bebauungsplanes („Zentraler Bereich“) in denen von 
diesen Regelungen der „Örtlichen Bauvorschrift“ durch an-
derweitige Festsetzungen – zum Teil grundlegend - abge-
wichen worden ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insbesondere in Bezug auf den § 8 der „Örtlichen Gestal-
tungvorschrift“ – „Werbeanlagen“ konnte keine Umsetzung 
erfolgen. Nur auf der Grundlage „großzügiger Befreiungen“ 
durch den Kreis Lippe konnten Baugenehmigungen für die 
Errichtung von Werbeanlagen erteilt werden. Als Beispiele 
können hier aufgeführt werden: Werbeanlage Reisebüro, 
Werbeanlage Turn- und Sportverein, Webeanlage Schnei-
derei Möller. Zu den Werbeanlagen gilt anzumerken, dass 
gemäß den Regelungen der Bauordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Werbeanlagen ab einer Größe von 1 
m² einer Baugenehmigung bedürfen und die Bauordnung 
im Übrigen ein allgemeines „Verunstaltungsverbot“ enthält. 
 
Die „örtliche Bauvorschrift“ stellt ein Hindernis in Bezug auf 
die Belebung des Ortskernes und die Behebung von Leer-
ständen dar. 
 
Es kann davon ausgegangen werden, dass hier die Rege-
lungen der Bauordnung und eine Bauberatung durch die 
Gemeinde und den Kreis ausreichend sind. Zudem kann 
die Gemeinde auf Grund der Vorlage der Bauanträge im 
Rahmen ihres zu erteilenden „gemeindlichen Einverneh-
mens“ Einfluss auf die Gestaltung baulicher Anlagen neh-
men. 
 
Der Entwurf der 27. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
03/05 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Ge-
biet „Ortskern Bösingfeld“, bestehend aus der dem Text der 
Änderungssatzung und der der Änderungssatzung beizu-
fügenden Begründung, liegt in der Zeit vom  
 

04. Januar .2016  
bis einschließlich  
.12. Februar 2016 

 
 

im Rathaus Gemeinde Extertal, Fachbereich „Planen 
und Bauen“, Mittelstraße 36,                    2. Oberge-
schoss, Raum 208, zu folgenden Zeiten zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch 
08:30 – 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr 
Donnerstag 
08:30 – 12:30 Uhr und 13:30 – 17:00 Uhr 
Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Während der o. g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf der in Aufstellung befind-
lichen 27. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/05 der 
Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld,  für das Gebiet „Orts-
kern Bösingfeld“, schriftlich oder zur Niederschrift vorgetra-
gen werden.  
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Stellungnahmen, die im Verfahren der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB („Ausle-
gung“) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über 
die Änderung des Bebauungsplanes unberücksichtigt blei-
ben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Auf folgende Bestimmung des § 47 Abs. 2 und 2a der Ver-
waltungsgerichtsordnung wird ausdrücklich hingewiesen: 
 
„Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der 
einen Bebauungsplan (eine Änderung eines Bebauungs-
planes) zum Gegenstand hat, ist unzulässig, soweit die den 
Antrag stellende Person Einwendungen geltend macht, die 
sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 
BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht macht hat, 
aber hätte geltend machen können, und wenn auf diese 
Rechtslage im Rahmen der Beteiligung hingewiesen wor-
den ist.“ 
 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 
 
Extertal, 27. November 2015 
 
Gemeinde Extertal 
Die Bürgermeisterin 
Az.: FG II.1 / Da 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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553 43. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Extertal,OT Laßbruch, für das Ge-
biet „Biogasanlage-Königsgrund“ 

 
Ortsübliche Bekanntmachung der Genehmigung der 
höheren Verwaltungsbehörde und Inkraftsetzung ge-
mäß § 6 Abs. 5 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
25.06. 2015 den Feststellungsbeschluss über die 43. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Extertal, 
OT Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanlage-Königsgrund“, 
gefasst. 
 
Die Bezirksregierung Detmold als höhere Verwaltungsbe-
hörde im Sinne des BauGB hat mit Verfügung vom 
20.10.2015 die 43. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Extertal unter dem Aktenzeichen 35.21.10 – 
50 VI B .120  genehmigt (§ 6 Abs. 1 BauGB). 
 
Die 43. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Extertal besteht aus der Planurkunde (Planzeich-
nung einschließlich Planzeichenerklärung). Der 43. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Extertal ist 
eine Begründung beigefügt. Bestandteil der Begründung ist 
der Umweltbericht und die zusammenfassende Erklärung. 
 
Inhalt der 43. Änderung des Flächennutzungsplanes im Pa-
rallelverfahren, ist die Darstellung eines „Sonstigen Son-
dergebietes – Energetische Nutzung von Biomasse“. – Am 
Standort befindet sich bereits eine Biogasanlage, die als 
„privilegierte Biogasanlage“ gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6. Mit 
der Aufstellung des Bebauungsplanes / Änderung des Flä-
chennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Erweiterung der vorhandenen Bio-
gasanlage geschaffen werden, die durch den Privilegie-
rungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB nicht mehr 
abgedeckt werden. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des - Bebauungsplanes Nr. 
07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Biogasanlage Königsgrund“ / 43. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes im Parallelverfahren -  gehen aus der kar-
tografischen Abbildung hervor, die Bestandteil der öffentli-
chen Bekanntmachung ist. 
 
Mit dem Vollzug dieser öffentlichen Bekanntmachung wird 
die 43. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Extertal rechtsverbindlich. 
 
Die 43. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt ab dem 
Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung einschließlich 
der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
bei der Gemeinde Extertal, Rathaus-Extertal,  Fachbereich 
Planen und Bauen, Mittelstraße 36, Raum 208, 32699 Ex-
tertal, während der allgemeinen Dienststunden zu jeder-
manns Einsichtnahme öffentlich aus. Jedermann kann über 
den Inhalt der 43. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Auskunft verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweise: 
 

1. Es wird darauf  hingewiesen, dass eine Ver-
letzung der in § 214 Abs. 1 bis 3 des BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend 
gemacht worden sein. 

2. Mängel in der Abwägung sind gemäß § 215 
Abs. 1 Nr. 4 des BauGB ebenfalls unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eins Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Ge-
meinde schriftlich geltend gemacht worden 
sind.  

3. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften begründen 
soll, ist darzulegen. 

4. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 des BauGB über die Entschädigung 
von durch die Inkraftsetzung der 43.  Ände-
rung des Flächennutzungsplanes eingetrete-
nen Vermögensnachteile sowie über die Fäl-
ligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

5. Eine Verletzung von Verfahrens und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) im Auf-
stellungsverfahren für die 43. Änderung des 
Flächennutzungsplanes kann gemäß § 7 Abs. 
6 GO NW nach Ablauf eines Jahres  nicht 
mehr geltend werden, es sei denn  

 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschreibenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b.) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden, 

c.) der Bürgermeister hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder 

d.) der Form- und Verfahrensfehler ist ge-
genüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache benannt, die den Man-
gel ergibt. 

 
gez. 
 
 
Monika Rehmert 
(Bürgermeisterin) 
 

Gemeinde Extertal 
 
Die Bürgermeisterin 
FB II.1/ Da 
 

Extertal, 25. Oktober 2015 
Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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554 Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Exter-

tal OT Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanlage 
Königsgrund“ 

 
Satzungsbeschluss, Ortsübliche Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses und Inkraftsetzung (§ 10 Abs. 3 
BauGB) 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung 
am25.06.2015 den Satzungsbeschluss über den Bebau-
ungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, 
für das Gebiet „Biogasanlage-Königsrund“, gefasst. 
 
Die Bezirksregierung Detmold als höhere Verwaltungsbe-
hörde im Sinne des BauGB hat mit Verfügung vom 
20.10.2015 die 43. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Extertal unter dem Aktenzeichen 35. 21.10. 
50 VI B. 120  genehmigt (§ 6 Abs. 1 BauGB). 
 
Damit gilt der Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Ex-
tertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanlage-
Königsgrund“, gemäß § 8 Abs. 3 BauGB aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt und bedarf gemäß § 10 Abs. 
2 BauGB keiner Genehmigung durch die höhere Verwal-
tungsbehörde. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, OT 
Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanlage-Königsgrund“ be-
steht aus der Planurkunde (Planzeichnung einschließlich 
Planzeichenerklärung).Dem Bebauungsplan Nr. 07/06 der 
Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Biogas-
anlage-Könisgrund“, ist eine Begründung beigefügt. Be-
standteil der Begründung ist der Umweltbericht und die zu-
sammenfassende Erklärung. 
 
Inhalt des Bebauungsplanes Nr. 07/06 der Gemeinde Ex-
tertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanlage Königs-
grund“, ist die Festsetzung eines „Sonstigen Sondergebie-
tes – Energetische Nutzung von Biomasse“. – Am Standort 
befindet sich bereits eine Biogasanlage, die als „privilegier-
te Biogasanlage“ gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6. Mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes / Änderung des Flächennut-
zungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Erweiterung der vorhandenen Biogasanlage 
geschaffen werden, die durch den Privilegierungstatbe-
stand des § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB nicht mehr abgedeckt 
werden. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des - Bebauungsplanes Nr. 
07/06 der Gemeinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet 
„Biogasanlage Königsgrund“ -  geht aus der kartografi-
schen Abbildung hervor, die Bestandteil der öffentlichen 
Bekanntmachung ist. 
 
Mit dem Vollzug dieser öffentlichen Bekanntmachung wird 
der Bebauungsplan Nr. 07/06  der Gemeinde Extertal, OT 
Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanlage-Könisgrund“, 
rechtsverbindlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 07/06 der Ge-
meinde Extertal, OT Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanla-
ge-Könisgrund“, wird als Ersatzbekanntmachung bekannt-
gemacht, in dem der Sachverhalt, dass der Rat den Sat-
zungsbeschluss gefasst hat, öffentlich bekanntgemacht 
wird und eine Einsichtnahme der beschlossenen Satzung 
(Bebauungsplan) gewährleistet wird. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 07/06 der Gemeinde Extertal, OT 
Laßbruch, für das Gebiet „Biogasanlage-Könisgrund“,  liegt 
ab dem Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung ein-
schließlich der Begründung und der zusammenfassenden 
Erklärung bei der Gemeinde Extertal, Rathaus-Extertal,  
Fachbereich Planen und Bauen, Mittelstraße 36, Raum 
208, 32699 Extertal, während der allgemeinen Dienststun-
den zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Jeder-
mann kann über den Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft 
verlangen. 
 
Hinweise: 
 

1. Es wird darauf  hingewiesen, dass eine Ver-
letzung der in § 214 Abs. 1 bis 3 des BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend 
gemacht worden sein. 

 
2. Mängel in der Abwägung sind gemäß § 215 

Abs. 1 des BauGB ebenfalls unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eins Jahres seit die-
ser Bekanntmachung gegenüber der Ge-
meinde schriftlich geltend gemacht worden 
sind.  

 
 
3. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Ver-

fahrens- und Formvorschriften begründen 
soll, ist darzulegen. 

 
4. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 

und 2 des BauGB über die Entschädigung 
von durch die Inkraftsetzung des Bebauungs-
planes eingetretenen Vermögensnachteile 
sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen. 
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5. Eine Verletzung von Verfahrens und Form-

vorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) im Auf-
stellungsverfahren des Bebauungsplanes 
kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf 
eines Jahres  nicht mehr geltend werden, es 
sei denn  

 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b.) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden, 

c.) der Bürgermeister hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder 

d.) der Form- und Verfahrensfehler ist ge-
genüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache benannt, die den Man-
gel ergibt. 

 
gez. 
 
 
Monika Rehmert 
(Bürgermeisterin) 
 
Gemeinde Extertal 
Die Bürgermeisterin 
FB II.1/ Da 
 
Extertal, 25.Oktober 2015 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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555 Bebauungsplan Nr. 09/02 der Gemeinde Exter-

tal, OT Nalhof, für das Gebiet „Brakenberg“ / 
44. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Parallelverfahren; 

 
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit (Auslegung) 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Ausschuss Bauen, Planen und Gemeindeentwicklung  
hat in seiner Sitzung am 12. November 2015 den Be-
schluss gefasst, den Bürgermeister zu beauftragen, über 
den Entwurf des  Bebauungsplan Nr. 09/02 der Gemeinde 
Extertal, OT Nalhof, für das Gebiet „Brakenberg“ / 44. Än-
derung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren, 
das Verfahren der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit 
(Auslegung) gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Inhalt des Bebauungsplanes Nr. 02/09 der Gemeinde Ex-
tertal, OT Nalhof, für das Gebiet „Brakenberg“ / 44. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren, ist 
die Festsetzung bzw. Darstellung eines „sonstigen Sonder-
gebietes“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO 
 

- mit der Zweckbestimmung „Tierhaltung / Tierpro-

duktion“ 
- mit der Zweckbestimmung „Entwicklung und Be-

reitstellung von agrartechnischen Geräten und An-

lagen“  

 
Der räumliche Geltungsbereich des - Bebauungsplanes Nr. 
09/02 der Gemeinde Extertal, OT Nalhof, für das Gebiet 
„Brakenberg“ / 44. Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Parallelverfahren -  gehen aus der kartografischen Ab-
bildung hervor, die Bestandteil der öffentlichen Bekannt-
machung ist. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 09/02 der Gemein-
de Extertal, OT Nalhof, für das Gebiet „Brakenberg“ / 44. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfah-
ren, bestehend aus der Planfassung und der der Planfas-
sung beizufügenden Begründung und dem Umweltbericht 
sowie weitere planungsrelevante Fachgutachten und Pläne 
liegen in der Zeit vom  

04. Januar 2016  
bis einschließlich  
12. Februar 2016 

im Rathaus  der Gemeinde Extertal, Fachbereich „Pla-
nen und Bauen“, Mittelstraße 36, 32699 Extertal, 2. 
Obergeschoss, Raum 208, zu folgenden Zeiten zu je-
dermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
08:30 Uhr – 12:30 Uhr u.13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag     
08:30 Uhr – 12:30 Uhr u. 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
Freitag      
08:30 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Während der o.g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
09/02 der Gemeinde Extertal, OT Nalhof, für das Gebiet 
„Brakenberg“ / 44. Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Parallelverfahren, schriftlich abgegeben oder zu Nieder-
schrift vorgetragen werden. 
 
 
 

 
Folgende der Gemeinde bereits vorliegende umweltbezo-
gene Stellungnahmen / Materialien werden gemäß § 3 Abs. 
2 Satz 1 BauGB mit ausgelegt: 
 

1. Name / Kurzbeschreibung: 
1.1 Umweltbericht als Bestandteil der Begründung 

zum Bebauungsplan 
1.2 Kurzbeschreibung 

 
Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB beschreibt und 
bewertet im Regelverfahren zur Aufstellung von Bauleitplä-
nen das Ergebnis der Umweltprüfung bezüglich der Um-
weltbelange. Die Ermittlung der voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen erfolgt in der Umweltprüfung. 
 
Der Umweltbericht gibt eine hinreichende Darstellung der 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen eines Flächennut-
zungs- oder Bebauungsplans und soll dabei vernünftige 
Planungsalternativen anbieten. Im Umweltbericht sind auch 
Informationen über für das Plangebiet relevante, förmlich 
festgelegte Ziele des Umweltschutzes darzustellen. 
 
Bei der Beschreibung der Umweltauswirkungen können 
neben den durch die Planung sich ergebenden Belastun-
gen auch die positiven Folgen im Umweltbericht dargestellt 
werden. Insgesamt ist es ein Instrument, um die erhebli-
chen Umweltauswirkungen und den Umgang mit den Um-
weltbelangen im Kontext der Bauleitplanung transparent 
darzustellen. 
 
Nach § 2a BauGB ist der Umweltbericht in der Bauleitpla-
nung Teil der Begründung eines Flächennutzungs- oder 
Bebauungsplans und damit Gegenstand der Öffentlich-
keits- und der Behördenbeteiligung; er ist dem jeweiligen 
Verfahrensstand anzupassen. 
 
Der Umweltbericht ist das zentrale Dokument, dem die Öf-
fentlichkeit und die Behörden sowie die sonstigen Träger 
öffentlicher Belange entnehmen können, wie die Gemeinde 
die Umweltprüfung durchgeführt hat. Insbesondere der zu 
einem Bebauungsplan erarbeitete Umweltbericht besitzt 
aufgrund der konkreten Festsetzungen zu einzelnen 
Grundstücken erhebliche Relevanz für Dritte. Daher muss 
er Dritten die Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem 
Umfang sie von den Umweltauswirkungen der getroffenen 
Festsetzungen eines Bebauungsplans betroffen sein kön-
nen. 
 
Die Gliederung der Begründung berücksichtigt, dass der 
Umweltbericht einerseits ein integraler Bestandteil ist, an-
dererseits ein gesonderter Teil der Begründung ist. Die in-
nere Gliederung des Umweltberichts orientiert sich an der 
Anlage 1 zum Baugesetzbuch. 
 
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan zu berücksich-
tigen. Der Umweltbericht bereitet demnach die Abwägung 
vor, die Entscheidung über die zu berücksichtigenden Be-
lange erfolgt außerhalb des Umweltberichts. Die im Um-
weltbericht zusammengefassten Belange stehen in der 
Abwägung neben allen anderen in der Begründung darge-
stellten Belangen. Eine Bevorzung findet nicht statt. 

Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 
BauGB besteht aus 

 
 
 



972 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

1. einer Einleitung mit folgenden Angaben: 

a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele 
des Bauleitplans, einschließlich der Beschreibung der 
Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art 
und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der ge-
planten Vorhaben, und 
 
b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für 
den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese 
Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berück-
sichtigt wurden, 
 
2. einer Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-
kungen, die in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 
ermittelt wurden, mit Angaben der 
 
a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des der-
zeitigen Umweltzustands, einschließlich der Umweltmerk-
male der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden, 
 
b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der 
Planung, 
 
c) geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen und 
 
d) in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbe-
reich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, 
 
3. folgenden zusätzlichen Angaben: 
 
a) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwende-
ten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie 
Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstel-
lung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel techni-
sche Lücken oder fehlende Kenntnisse, 
 
b) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwa-
chung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung 
des Bauleitplans auf die Umwelt und 
 
c) allgemein verständliche Zusammenfassung der erforder-
lichen Angaben nach dieser Anlage 
Zur Ermittlung von voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen werden in der Umweltprüfung die in § 2 
UVPG genannte Schutzgüter untersucht: 

• Schutzgut Mensch: Hierbei sind insbesondere zu 
betrachten, inwieweit schädliche Umwelteinwir-
kungen vorhanden sind und welche Auswirkungen 
durch die Aufstellung eines Bebauungsplans zu 
erwarten sind. Entscheidenden Einfluss auf die 
Lebensqualität des Menschen haben die Wohn- 
und Wohnumfeldfunktionen sowie Erholungs- und 
Freizeitfunktionen. Das Schutzgut Mensch steht in 
enger Wechselbeziehung zu den übrigen Schutz-
gütern, vor allem zu denen des Naturhaushaltes. 

 

 

 

 
• Schutzgut Tiere und Pflanzen: Aufgrund der lan-

gen Tradition des Naturschutzrechts sind Tiere 
und Pflanzen bei der Auseinandersetzung mit der 
Umwelt besonders im Bewusstsein verankert. Es 
geht darüber hinaus aber auch um den Arten-
schutz und die Belange von Gebieten von ge-
meinschaftlicher Bedeutung (Natura 2000). Dies 
betrifft auch die Erhaltungsziele und den Schutz-
zweck von Gebieten mit gemeinschaftlicher Be-
deutung wie der europäischen Vogelschutzgebie-
te, sowie der Naturschutzgebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes und der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie. 

• Schutzgut Boden: Da der Boden nicht vermehrbar 
ist, erhebliche Schädigungen des Bodens irrever-
sibel sind und zudem ein enger Zusammenhang 
zu den übrigen abiotischen Schutzgütern besteht, 
steht bei der Prüfung der Auswirkungen der Ver-
meidungs- und Verminderungsaspekt im Vorder-
grund. Hierbei geht es insbesondere um eine Be-
grenzung des Flächenverbrauchs; Wiedernutzung 
bereits baulich genutzter Flächen; Schutz des Bo-
dens und seiner Funktionen vor Stoffeinträgen 
und/oder Verdichtung. 

• Schutzgut Wasser: Das Schutzgut Wasser ist für 
den Menschen lebensnotwendig; ohne Wasser 
bzw. mit verunreinigtem Wasser ist kein Leben 
möglich. Angesichts der Verflechtung mit den an-
deren Schutzgütern wie dem Boden stehen das 
Verschlechterungsverbot von Grundwasserkör-
pern und der Erhalt natürlicher Gewässer im Vor-
dergrund. 

• Schutzgut Klima: Neben Aussagen zu den Emis-
sionen klimawirksamer Gase wie CO2 etc. als Fol-
ge von ermöglichten Vorhaben sind auch Fragen 
zur Erhöhung der Lufttemperatur, zur Verringe-
rung der relativen Luftfeuchte, zur Veränderung 
des Windfelds oder zur Erhöhung von Turbulen-
zen zu beantworten. 

• Schutzgut Luft: Durch den Kontext zum Immissi-
onsschutzrecht besitzt das Schutzgut Luft einen 
zusätzlichen Schutz durch das Verursacherprin-
zip. In der Bauleitplanung sind die allgemeinen 
Veränderungen durch Emittenten wie Haushalte, 
Verkehr, Gewerbe etc. zu beurteilen. Es sind 
Handlungskonzepte für eine Verringerung der 
Emissionen von Schadstoffen und/oder Gerüchen 
zu entwickeln. 

• Schutzgut Landschaft: Die Landschaft wird häufig 
in enger Anlehnung an Tiere und Pflanzen be-
schrieben. Bestimmte Biotoptypen prägen auch 
bestimmte Landschaftsbildräume. Der Begriff der 
Landschaft ist synonym zum Begriff Landschafts-
bild zu sehen und beschreibt damit einen sinnlich 
wahrnehmbaren Landschaftsausschnitt. Beurteilt 
werden unter anderem Vielfalt, Schönheit, Eigen-
art und Seltenheit der Landschaft 
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• Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter: Es ist 

bisher kaum ins Bewusstsein gedrungen, dass 
Kulturgüter üblicherweise unwiederbringlich sind 
und bei ihrer Entfernung dauerhaft verschwinden. 
Baudenkmale, archäologische Fundstellen, Bo-
dendenkmale, Böden mit Funktionen als Archiv für 
Natur- und Kulturgeschichte stellen einen eigenen 
durchaus prüffähigen Wert dar. 

• Wechselwirkungen: Über die Auswertung der Er-
gebnisse zu den acht Schutzgütern ergibt sich die 
Wechselwirkung als eigenständiges Schutzgut. 
Auch hier ist eine Beschreibung des Ist-Zustands 
und eine Darstellung der plangebietsspezifischen 
Auswirkungen und Maßnahmen erforderlich. 

 

2. Name/  Kurzbeschreibung: 
2.1 Eingegangene Stellungnahmen der Behörden 
im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1   
      BauGB 
2.2 Kurzbeschreibung 
 

§ 4 Abs. 1 BauGB sieht vor, dass die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, entsprechend § 3 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB zu unterrichten und zur 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufzufordern sind. Diese frühzeitige Behördenbetei-
ligung entspricht der früher informell durchgeführten Gro-
babstimmung. Als Grundlage für die frühzeitige Behörden-
beteiligung werden die Planungsziele beschrieben und der 
Geltungsbereich des Plangebiets dargestellt. Voraussichtli-
che Umweltkonflikte werden von der Planungsbehörde 
stichwortartig benannt. Die Festlegung des nach § 2 Abs.4 
BauGB erforderlichen Untersuchungsprogramms für die 
Umweltprüfung erfolgt im Rahmen der frühzeitigen Behör-
denbeteiligung.  
 
Im Zusammenwirken mit den möglicherweise berührten 
Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange wird festgelegt, welche Umweltberei-
che betroffen und daher in das Bauleitplanverfahren einzu-
beziehen sind. 
 
Abzuklären sind folgende Sachverhalte: 
a.) 
welche fachspezifischen Zielaussagen von Plänen, Pro-
grammen und Satzungen, sowie welche Erhaltungsziele 
und Schutzzwecke berührter Gebiete von    gemeinschaftli-
cher Be-deutung bei der Planung zu berücksichtigen sind, 
b.) 
in welchem Umfang und Detaillierungsgrad, mit welchen 
Methoden und auf welcher rechtlichen Bewertungsgrundla-
ge die Ermittlung der Umweltauswirkungen erforderlich ist, 
c.) 
hinsichtlich welcher Auswirkungen Überwachungsmaß-
nahmen gemäß § 4c BauGB aus Sicht der Fachdienststel-
len erforderlich werden könnten, 
d.) 
welche Alternativen oder Varianten bei Planung, Ermitt-
lung, Bewertung und Abwägung zu berücksichtigen sind, 
e.) 
welche Behörde welche verfahrensrelevanten Unterlagen 
zur Verfügung stellen kann oder 
ggf. welche Teile des Umweltberichts selbst erarbeitet bzw. 
beauftragt werden. 

 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung Behörden gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB wurden von folgenden Behörden Stel-
lungnahmen im Hinblick auf den Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung  abgegeben: 
 
a.) 
Stellungnahme des Kreises Lippe (Stellungnahme vom 
28.08.2015 ) 
 
b.) 
Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen (Stellungnahme vom 30.07.2015) 
 
c.)  
Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Lippe 
zu Detmold (Stellungnahme vom 21.08.2015) 
 

3. Name/  Kurzbeschreibung: 
3.3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
3. Kurzbeschreibung 

 
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient dazu, die ar-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen abzuarbeiten, die sich 
aus dem im Dezember 2007 geänderten Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) ergeben, mit dem EU-rechtliche 
Vorschriften in nationales Recht umgesetzt werden. 
 
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag prüft Art für Art, ob 
bei einem Vorhaben mit einer Verletzung der in § 42 Abs. 1 
BNatSchG dargelegten Verbote zu rechnen ist. Danach ist 
es u.a. verboten, besonders geschützte Tierarten zu verlet-
zen oder zu töten, ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
zu beschädigen oder zu zerstören, bestimmte Arten zu be-
sonderen Zeiten erheblich zu stören sowie besonders ge-
schützte Pflanzenarten zu schädigen. 
 
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag behandelt dabei im 
Wesentlichen die so genannten europarechtlich geschütz-
ten Arten. Hierbei handelt es sich um: 

a.) 
europäische Vogelarten, d.h. alle in Europa natürlich vor-
kommenden Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der Vogel-
schutzrichtlinie  

 

b.) 
alle Arten des Anhangs IV der Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie.  
 
Für diese Arten muss gemäß § 42 Abs. 5 BNatSchG auch 
im Zuge eines Eingriffs oder Vorhabens die ökologische 
Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden. 
Dazu muss falls erforderlich ein vorgezogener Ausgleich 
geschaffen werden.)  
 
Kann der Eintritt der Verbotstatbestände des § 42 Abs. 1 
BNatSchG  nicht vermieden werden, kann das Vorhaben 
nur nach einer vorherigen Ausnahmeprüfung stattfinden. 
Hierzu gehört zunächst die Ermittlung des aktuellen Erhal-
tungszustandes der betroffenen Arten. Es ist darzulegen, 
wie eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
betroffenen Arten sowohl auf lokaler als auch auf biogeo-
grafischer Ebene vermieden werden kann. 
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Neben den o.g. europarechtlich geschützten Arten befasst 
sich der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag  außerdem 
auch mit den nach nationalem Recht streng geschützten 
Arten, da gemäß § 19 Abs. 3 BNatSchG nicht ersetzbare 
Lebensräume dieser Arten nur aus zwingenden Gründen 
des überwiegenden öffentlichen Interesses zerstört werden 
dürfen. 
 
Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen erfordern eine 
strikte, artbezogene Prüfung und falls notwendig funktiona-
le Ausgleichsmaßnahmen zur Sicherung eines günstigen 
ökologischen Zustands der Arten.  

 
3. Name/  Kurzbeschreibung: 
3.3 Fachgutachten: „Fledermäuse“ 
3.4 Kurzbeschreibung 
 

Untersuchung von Fledermäusen und Brutvögeln im Rah-
men der Planung eines Schweinestalls am Brakenberg 
(Extertal) 
 
Gegenstand der Festsetzung des Bebauungsplanes ist die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der Errichtung von 
Tierställen. 
 
Hier wurde bereits ein immissionsschutzrechtliches Ge-
nehmigungsverfahren durchgeführt. Im Rahmen dieses 
Genehmigungsverfahrens wurde die in Rede stehende Un-
tersuchung durchgeführt. 
 
Das Gutachten beinhaltet Aussagen in Bezug auf das 
Thema „Artenschutz“ (Brutvögel und Fledermäuse). 
 

3. Name/  Kurzbeschreibung: 
3.5Fachgutachten: „Stickstoffverbindungen“ 
3.6 Kurzbeschreibung 

 
Bewertung der Wirkungen von Stickstoffverbindungen auf 
Pflanzen und Biotoptypen 
 
Gegenstand der Festsetzung des Bebauungsplanes ist die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der Errichtung von 
Tierställen. 
 
Hier wurde bereits ein immissionsschutzrechtliches Ge-
nehmigungsverfahren durchgeführt. Im Rahmen dieses 
Genehmigungsverfahrens wurde die in Rede stehende Un-
tersuchung durchgeführt. 
 
Gegenstand des Gutachtens ist die Abarbeitung der von 
Gesetzes wegen geforderten Beurteilungen, ob durch eine 
Tierhaltungsanlage schädliche Umweltauswirkungen verur-
sacht werden könnten. Dies ist auf der Grundlage der 
„Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft“ 
zu prüfen. Hier gilt es insbesondere zu untersuchen, ob der 
„Schutz der Umwelt vor erheblichen Nachteilen, insbeson-
dere der Schutz der Vegetation und der Ökosysteme durch 
die Einwirkung von Ammoniak“ gewährleistet sind. 
 

3. Name/  Kurzbeschreibung: 
3.5 Fachgutachten: „Geruchs-, Stickstoff- und 
Staub-Immissionen“ 
3.6 Kurzbeschreibung 

 
 
 
 
 

 
Prognose von Geruchs-, Stickstoff- und Staub-Immissionen 
Gegenstand der Festsetzung des Bebauungsplanes ist die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der Errichtung von 
Tierställen. 
 
Hier wurde bereits ein immissionsschutzrechtliches Ge-
nehmigungsverfahren durchgeführt. Im Rahmen dieses 
Genehmigungsverfahrens wurde die in Rede stehende Un-
tersuchung durchgeführt. 
 
Gegenstand des Gutachtens  sind die zu erwartenden Ge-
ruchsimmissionen auf der Grundlage der TA-Luft (AUSTAL 
2000). Hierbei wurden die vorgesehenen immissionsmin-
dernden Maßnahmen im Bestand sowie im Bereich der 
Neuplanung berücksichtigt. Weiterhin wurden die zu erwar-
tenden Stickstoffdepositionen auf der Grundlage eines 
Stickstoffleitfadens ermittelt und die zu erwartenden 
Feinstaubimmissionen aufgezeigt. 
 

4. Name/  Kurzbeschreibung: 
4.1 Landschaftsplan Nr. 5 des Kreises Lippe (Ge-
meinde Extertal) 
4.2 Kurzbeschreibung 
 

Die Landschaftsplanung definiert die sogenannten "Erfor-
dernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftsplanung" sowohl 
textlich/inhaltlich als auch kartographisch/räumlich. Sie ist 
dreistufig aufgebaut. Landesweit wird in Nordrhein-
Westfalen ein Landschaftsprogramm aufgestellt, das in 
seinen Aussagen seiner Großräumigkeit entsprechend 
abstrakt abgefasst ist. Konkreter, weil für die einzelnen Re-
gierungsbezirke geltend, sind die Regionalpläne in ihrer 
Funktion als Landschaftsrahmenpläne. Die Kreise und die 
kreisfreien Städte schließlich stellen für ihr Kreis- bzw. 
Stadtgebiet Landschaftspläne auf, wobei diese jeweils den 
gesamten Bereich der Gebietskörperschaft erfassen kön-
nen (üblich in den meisten kreisfreien Städten) oder jeweils 
für Teilräume aufgestellt werden (üblich in den meisten 
Kreisen). 
 
Der Geltungsbereich des Landschaftsplanes erstreckt sich 
auf den (gesamten) baulichen Außenbereich im Sinne des 
Bauplanungsrechts (§ 35 Baugesetzbuch), also auf alle 
Flächen, die weder innerhalb des räumlichen Geltungsbe-
reichs eines Bebauungsplanes noch innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile gemäß § 34 BauBG lie-
gen. Als naturschutzfachliche Grundlage erarbeitet das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen in Recklinghausen einen "Fachbeitrag 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zur Land-
schaftsplanung". Darauf aufbauend beinhaltet der Land-
schaftsplan: 
a.) 
die Darstellung von Entwicklungszielen für die Landschaft, 
 
b.) 
 die Festsetzung besonders geschützter Teile von Natur 
und Landschaft, nämlich 
 

• Naturschutzgebiete (Flächenkategorie mit 
Schwerpunkt auf Arten- und Biotopschutz), 

• Landschaftsschutzgebiete (Flächenkategorie mit 
Schwerpunkt auf Kulturlandschaftsschutz und Er-
holung), 

• Naturdenkmale (Objektkategorie/Einzelelemente ) 
und 
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• geschützte Landschaftsbestandteile (Objektkate-

gorie /Strukturelemente). 
c.) 
die Kennzeichnung der Bestandteile des Biotopverbunds, 
 
d.) 
besondere Festsetzungen für die forstliche Nutzung (nur in 
Naturschutzgebieten und geschützten Landschaftsbestand-
teilen und nur im Einvernehmen mit der unteren Forstbe-
hörde) und 
 
e.) 
die Festsetzung von Entwicklungs-, Pflege- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen. 
Der Landschaftsplan besteht aus Text, Karte und Erläute-
rungen.  

Hinweis: 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Ausle-
gung) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Be-
bauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Auf folgende Bestimmung des § 47 Abs. 2 und 2a der Ver-
waltungsgerichtsordnung wird ausdrücklich hingewiesen: 
 
„Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der 
einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, ist unzulässig, 
soweit die den Antrag stellende Person Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf die-
se Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen 
worden ist.“ 
 
Die vom Ausschuss für Bauen, Planen und Gemeindeent-
wicklung zur Auslegung bestimmten Planunterlagen kön-
nen im Ratsinformationssystem der Gemeinde Extertal 
eingesehen werden: www. Extertal.de, Ratsarbeit, Sitzun-
gen, BPLG 01.10. 2015, BPlGA, „Büroklammer“.  
 
gez. 
 
 
Monika Rehmert 
(Bürgermeisterin 
 
Gemeinde Extertal 
Der Bürgermeister 
FB II.1 / Da 
 
Extertal, 16. November 2015 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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556 Bebauungsplan Nr. 02/02 der Gemeinde Exter-

tal, OT Asmissen, für das Gebiet „Ortskern 
Linderbruch“; 

 
Aufhebung des Bebauungsplanes 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlus-
ses über die Aufhebungssatzung 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
22.Oktober 2015 den Satzungsbeschluss  (§ 10 Abs. 1 
BauGB) über die Aufhebungssatzung für den Bebauungs-
plan Nr. 02/02 der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für 
das Gebiet „Ortskern Linderbruch“, gefasst.  
 
Der räumliche Geltungsbereich der Aufhebungssatzung 
über den Bebauungsplan Nr. 02/02 der Gemeinde Extertal, 
OT Asmissen, für das Gebiet „Ortskern Linderbruch“, geht 
aus der als Anlage beigefügten kartografischen Abbildung 
hervor. Maßgebend ist die Planzeichnung der Aufhebungs-
satzung, die bei der Gemeinde Extertal urkundlich aufbe-
wahrt ist. 
 
Die Aufhebungssatzung über den Bebauungsplan Nr. 
02/02 der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet 
„Ortskern Linderbruch“, tritt mit der ortsüblichen Bekannt-
machung des Satzungsbeschlusses in Kraft. Die Bekannt-
machung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vorge-
schriebenen Veröffentlichungen. 
 
Die Aufhebungssatzung über den Bebauungsplan Nr. 
02/02 der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet 
„Ortskern Linderbruch“, wird somit als Ersatzbekanntma-
chung bekanntgemacht, in dem der Sachverhalt, dass der 
Rat den Satzungsbeschluss gefasst hat, öffentlich be-
kanntgemacht und eine Einsichtnahme der beschlossenen 
Satzung gewährleistet wird. 
 
Mit dem Vollzug dieser öffentlichen Bekanntmachung wird 
die Aufhebungssatzung über den Bebauungsplan Nr. 02/02 
der Gemeinde Extertal, OT asmissen, für das Gebiet „Orts-
kern Linderbruch“, rechtsverbindlich. (Inkraftsetzung ge-
mäß § 10 Abs. 3 BauGB) 
 
Die Aufhebungssatzung über den Bebauungsplan Nr. 
02/02 der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet 
„Ortskern Linderbruch“, hat zur Rechtsfolge, dass der Be-
bauungsplan Nr. 02/02 der Gemeinde Extertal, OT Asmis-
sen, für das Gebiet „Ortskern Linderbruch“,( in Kraft gesetzt 
in der Fassung des Ursprungsbebauungsplanes und durch 
die Satzungen über die Änderungsbebauungspläne) in sei-
nem räumlichen Geltungsbereich und seinen Festsetzun-
gen aufgehoben ist. 
 
Die Aufhebungssatzung, bestehend aus dem Teil A „Sat-
zungstext“ und dem Teil B „Planzeichnung“,  über den Be-
bauungsplan Nr. 02/02 der Gemeinde Extertal, OT Asmis-
sen, für das Gebiet „Ortskern Linderbruch“, liegt ab dem 
Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung einschließlich 
der Begründung bei der Gemeinde Extertal, Rathaus ,  
Fachbereich Planen und Bauen, Mittelstraße 36, Raum 
208, 32699 Extertal, während der allgemeinen Dienststun-
den zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 
 
 
 

 
Jedermann kann über den Inhalt der Aufhebungssatzung 
des Bebauungsplanes Nr. 02/02 der Gemeinde Extertal, 
OT Asmissen, für das Gebiet „Ortskern Linderbruch“, Aus-
kunft verlangen.  
 
Zugleich wird die Möglichkeit gegeben, in den aufgehobe-
nen Bebauungsplan Einsicht zu nehmen. 
 
Nachrichtlich: 
 
Die planungsrechtliche Beurteilung von baulichen Vorha-
ben gemäß §§ 34 und 35 BauGB ist nicht Inhalt, sondern 
Rechtsfolge der Aufhebungssatzung über den Bebauungs-
plan Nr. 02/02 der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für 
das Gebiet „Ortskern Linderbruch“, und obliegt nicht der 
Gemeinde Extertal, sondern der zuständigen Baugenehmi-
gungsbehörde. 
 
Hinweise: 
 

1. Es wird darauf  hingewiesen, dass eine Ver-
letzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 des 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften unbeachtlich ist, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Gemeinde schriftlich 
geltend gemacht worden sind. 

 
2. Mängel in der Abwägung sind gemäß § 215 

Abs. 1 Nr. 3 des BauGB ebenfalls unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung gegenüber der 
Gemeinde schriftlich geltend gemacht worden 
sind.  

 
3. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Ver-

fahrens- und Formvorschriften begründen 
soll, ist darzulegen. 

 
4. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 

und 2 des BauGB über die Entschädigung 
von durch die Inkraftsetzung der Satzung ein-
getretenen Vermögensnachteile, sowie über 
die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechen-
der Entschädigungsansprüche wird hingewie-
sen. 

 
5. Eine Verletzung von Verfahrens und Form-

vorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) im Auf-
stellungsverfahren des Bebauungsplanes 
kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf 
eines Jahres  nicht mehr geltend werden, es 
sei denn  

 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b.) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden, 
 

c.) der Bürgermeister hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder 
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d.) der Form- und Verfahrensfehler ist ge-

genüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache benannt, die den Man-
gel ergibt. 

 
gez. 
 
 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 
 
Extertal, 26. Oktober 2015 
 
Gemeinde Extertal    
Die Bürgermeisterin 
II.1 / Da 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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557 Härtebereiche des von der Gemeinde Extertal 

abgegebenen Trinkwassers 
 
Aufgrund des § 9 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und 
Reinigungsmittelgesetz - WRMG) vom 17. Juli 2013 (BGBl. 
I  
S. 2538), geändert durch Artikel 319 des Gesetzes vom  
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) i. V. mit § 13 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der Gemeinde Extertal in der zz. gültigen 
Fassung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht: 
 
Die Härtebereiche des von der Gemeinde Extertal abgege-
benen Trinkwassers haben am 28.09.2015 in nachstehen-
den Versorgungsbezirken betragen: 
 
Ortsteil(e) Deutscher 

Härtegrad 
(dH) 

Millimol Härtebereich 

Almena 14,6° 2,60318 hart 

Göstrup 15,8° 2,81714 hart 

Bösingfeld/ 
Asmissen/ 

Nalhof/ 
eierberg 

12,8°-21,2° 
2,28224-
3,77996 

mittel bis hart 

Bremke 13,4° 2,38922 mittel 

Rott 21,7° 3,86911 hart 

Silixen/ 
Laßbruch/ 

Küken-
bruch 

12,1°-12,2° 
2,15743-
2,17526 

mittel 

 
Härtebereich weich 
weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter 
 
Härtebereich mittel 
1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter 
 
Härtebereich hart 
mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter 
 
Wirtschaftsbetriebe Extertal 
Der Betriebsleiter 
Az.: I.3 - 815.75/Ng/Km 
Extertal, 24.11.2015 
 
gez. 
 
 
(Hubertus Fricke) 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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Einzelpreis dieser Nummer 1,02 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


